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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.01.1959

Norm

AußStrG §9 E3

Rechtssatz

Der (bona mente) Enterbte, der ein Fruchtgenußrecht an einer in den Nachlaß fallenden Liegenschaft hat, ist gegen

einen abhandlungsbehördlichen Beschluß, mit dem Verfügungen über diese Liegenschaft genehmigt werden,

rekursberechtigt.
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